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Zivilgemeinde Wiesendangen 
 
Trottenstrasse 1, 8542 Wiesendangen 
Tel: 052 337 03 11 Fax: 052 337 04 11 
zivilgemeinde@wiesendangen.ch  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
Mietvertrag 
 
Vermieterin 
Zivilgemeinde Wiesendangen, vertreten durch den RessortleiterIn Zivilgut 
 
MieterIn 
Name:                                             Adresse: 
 
 
 
verantwortliche(r) Vertreter(in)  des Mieters: 
 
 
Telefon Geschäft:                            Telefon Privat: 
 
 
Mietdatum/Mietdauer 
 
 
Mietobjekt 
Gesellschaftsraum für max. 100 Personen in der Dorftrotte. 
 
Verwendungszweck 
 
 
Mietzins 
Der Mietzins beträgt Fr. 
ist spätestens 14 Tage vor dem Anlass mit beiliegendem Einzahlungsschein zu 
begleichen. 
 
Uebergabe 
Die Uebergabe des Schlüssels erfolgt bei der Verwaltung der Zivilgemeinde. 
 
Rückgabe 
Der Mieter übergibt die aufgeräumte Trotte spätestens um 10 00 Uhr des nachfolgenden 
Tages. Der Schlüssel ist der TrottenwartIn zu übergeben. 
 
Benützungsreglement 
Integrierter Bestandteil dieses Vertrages ist das beigelegte Benützerreglement. 
Die Polizeiverordnung ist einzuhalten. 
 
Annullierung 
Bei Annullierung wird für die Umtriebe Fr.100.00 verrechnet. 
 
Wiesendangen, den 
 
MieterIn: 
 
Vermieterin Zivilvorsteherschaft Wiesendangen: 


